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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 6
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 423/99 A
Datum 12.05.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 377/00
Datum 06.02.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 12.
Mai 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch des KlÃ¤gers auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am 1947 geborene KlÃ¤ger hat in seiner Heimat am 30. Juni 1972 die
AbschlussprÃ¼fung als qualifizierter Kraftfahrer abgelegt. Vom 20.08.1964 bis
12.11.1968 und vom 21.04.1979 bis 30.06.1998 hat er in seiner Heimat
Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt. Dabei war er nach seinen Angaben nach seiner
RÃ¼ckkehr aus Deutschland bis zum Verkauf seines Unternehmens zum
30.06.1998 als selbstÃ¤ndiger Fuhrunternehmer tÃ¤tig. Seit 01.07.1998 bezieht er
vom VersicherungstrÃ¤ger der serbischen Republik in Bosnien Invalidenrente.

Am 21.11.1968 nahm er in Deutschland eine versicherungspflichtige
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BeschÃ¤ftigung auf und war hier bis 15.08.1979 insgesamt 130 Monate
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt, nach seinen Angaben als Kraftfahrer, Taxifahrer
und zuletzt vom 20.09.1977 bis 26.10.1979 in der Metallindustrie als ungelernter
Arbeitnehmer (Maschinenformer) erwerbstÃ¤tig.

Am 03.03.1998 beantragte der KlÃ¤ger Ã¼ber den VersicherungstrÃ¤ger seiner
Heimat bei der Beklagten Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit aus der
deutschen Arbeiterrentenversicherung. Im Gutachten der Invalidenkommission
Banja Luka vom 22.05.1998 wurden als GesundheitsstÃ¶rungen eine
Herzleistungsminderung bei Bluthochdruck, eine chronische Bronchitis und ein
Ã�bergewicht festgestellt. Der KlÃ¤ger sei mit RÃ¼cksicht darauf zu keinerlei
ErwerbstÃ¤tigkeit von wirtschaftlichem Wert mehr in der Lage. Dr.D. vom
SozialÃ¤rztlichen Dienst der Beklagten sah zwar eine TÃ¤tigkeit als
Berufskraftfahrer als nicht mehr gesundheitlich zumutbar an, leichte bis
mittelschwere TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes kÃ¶nne der KlÃ¤ger
jedoch noch vollschichtig verrichten.

Mit Bescheid vom 23.11.1998 lehnte die Beklagte den Rentenantrag darauf ab, weil
weder Berufs- noch ErwerbsunfÃ¤higkeit vorliege.

Den Widerspruch wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 17.02.1999 zurÃ¼ck.

Dagegen hat der KlÃ¤ger zum Sozialgericht Landshut Klage erhoben. Das
Sozialgericht hat SachverstÃ¤ndigengutachten auf neurologischem und allgemein
medizinischem Fachgebiet zum beruflichen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers
eingeholt. In seinem Gutachten vom 10.05.2000 hat der Arzt fÃ¼r Neurologie Dr.P.
als GesundheitsstÃ¶rungen eine chronische Schmerzkrankheit sowie eine anhaltend
depressive StÃ¶rung festgestellt. Es seien dem KlÃ¤ger jedoch noch leichte bis
kurzzeitig mittelschwere Arbeiten ohne Schicht oder Akkord vollschichtig mÃ¶glich.

Dr.Z. hat in seinem Gutachten vom 10.05.2000 als GesundheitsstÃ¶rungen eine
Herzminderleistung bei Bluthochdruck und HerzdurchblutungsstÃ¶rungen, ein
WirbelsÃ¤ulensyndrom bei Abnutzungserscheinungen ohne neurologische
Ausfallserscheinungen, eine LungenfunktionsstÃ¶rung bei chronisch asthmoider
Bronchitis und ein psychovegetatives Syndrom festgestellt. Zusammenfassend hat
er den KlÃ¤ger ebenfalls noch zu kÃ¶rperlich leichten Arbeiten ohne besondere
Belastungen der WirbelsÃ¤ule durch BÃ¼cken, Zwangshaltungen und schweres
Heben und Tragen und ohne Rauch- oder Staubbelastungen sowie ohne Schicht und
Akkord vollschichtig in der Lage beurteilt.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 12 Mai 2000 die Klage darauf abgewiesen. Der
angesichts seiner versicherungspflichtigen TÃ¤tigkeit in Deutschland auf den
allgemeinen Arbeitsmark verweisbare KlÃ¤ger sei mit der FÃ¤higkeit, noch eine
vollschichtige ErwerbstÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verrichten zu
kÃ¶nnen, weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig. Ein Rentenanspruch bestehe daher
nicht. Dagegen richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers. Der Senat hat weitere
SachverstÃ¤ndigengutachten auf nervenÃ¤rztlichem, orthopÃ¤dischem und
internistischem Fachgebiet zum beruflichen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers
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eingeholt.

In seinem nervenÃ¤rztlichem Gutachten vom 01.12.2000 stellt Dr.K. als
GesundheitsstÃ¶rung eine Dysthymie im Sinne einer leichten chronischen reaktiv
depressiven Verstimmung fest, die den KlÃ¤ger nicht wesentlich in seinem
beruflichen LeistungsvermÃ¶gen beeintrÃ¤chtige. Lediglich schwere kÃ¶rperliche
Arbeiten, Nachtschicht oder Akkord sowie ausschlieÃ�lich in Zwangshaltungen seien
zu vermeiden.

Dr.F. kommt in seinem orthopÃ¤dischen Gutachten vom 04.12.2000 zu dem
Ergebnis, dass zwar VerschleiÃ�erscheinungen an der gesamten WirbelsÃ¤ule, eine
geringe HÃ¼ftdysplasie, eine beginnende Gonarthrose sowie eine leichte
Sprunggelenksarthrose beidseits und ein erhebliches Ã�bergewicht festzustellen
seien. Dadurch wÃ¼rde der KlÃ¤ger an anhaltend knienden oder hockenden
TÃ¤tigkeiten sowie am hÃ¤ufigen Besteigen von Treppen, Leitern und GerÃ¼sten
gehindert. Mittelschwere Arbeiten kÃ¶nne der KlÃ¤ger noch vollschichtig verrichten,
soweit er nicht dauernd heben und tragen oder unter ungeschÃ¼tzten EinflÃ¼ssen
von KÃ¤lte, NÃ¤sse oder Zugluft arbeiten mÃ¼sse.

Auf internistischem Fachgebiet stellt Dr.E. in seinem Gutachten vom 15.12.2000
einen arteriellen Hypertonus mit hypertensiver Herzerkrankung bei noch normaler
Herzfunktion, ein Ã�bergewicht, eine leichte HyperlipidÃ¤mie sowie eine
grenzwertige HyperuricÃ¤mie fest und Ã¤uÃ�ert den Verdacht auf eine chronische
Emphysembronchitis mit leichter bis mittelgradiger LungenÃ¼berblÃ¤hung und
reversibler Obstruktion. Eine erhebliche kÃ¶rperliche LeistungseinschrÃ¤nkung sei
dadurch nicht zu begrÃ¼nden. Es seien dem KlÃ¤ger noch leichte bis kurzfristig
mittelschwere TÃ¤tigkeiten ohne dauerhafte TÃ¤tigkeit im Freien oder unter
ungeschÃ¼tzten EinflÃ¼ssen von NÃ¤sse, KÃ¤lte oder Hitze und nicht an
ArbeitsplÃ¤tzen mit vermehrtem Staubanfall oder Inhalation von reizenden Gasen
und DÃ¤mpfen oder TÃ¤tigkeiten auf Leitern und GerÃ¼sten vollschichtig
zuzumuten.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 12. Mai 2000 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 23.11.1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
17.02.1999 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm auf Grund seines
Antrages vom 03.03.1998 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen
BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die Entscheidung des Sozialgerichts weiterhin fÃ¼r zutreffend.

Beigezogen wurden die Akten der Beklagten und die des Sozialgerichts Landshut,
sowie auf den Inhalt der Berufungsakte zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes Bezug
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genommen wird.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig. Sachlich
ist sie jedoch nicht begrÃ¼ndet, weil der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf Rente wegen
Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§Â§ 43, 44. Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) in der Fassung des RRG 1992 oder wegen
Erwerbsminderung gemÃ¤Ã� Â§ 43 SGB VI in der Fassung des Gesetzes zur Reform
der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000 hat.

Der Senat schlieÃ�t sich gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)
voll inhaltlich den EntscheidungsgrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung des
Sozialgerichts an und sieht deshalb insoweit von einer erneuten Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab. Das Sozialgericht hat den Rechtsstreit entsprechend
dem Ergebnis der Beweisaufnahme und nach den in Deutschland geltenden
Rechtsvorschriften entschieden. Danach hat der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

ErgÃ¤nzend ist lediglich auszufÃ¼hren, dass die im Berufungsverfahren zum
kÃ¶rperlichen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers gehÃ¶rten Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen Dres.K. , F. und E. in ihren den Senat Ã¼berzeugenden
Gutachten die Beurteilung der Vorgutachter im sozialgerichtlichen Verfahren
bestÃ¤tigen und damit das vom Sozialgericht gewonnene Beweisergebnis
weiterbesteht. Danach hindert der Gesundheitszustand den KlÃ¤ger nicht an einer
kÃ¶rperlich leichten bis zeitweise mittelschweren vollschichtigen ErwerbstÃ¤tigkeit.
Es bestehen lediglich EinschrÃ¤nkungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, die
jedoch nicht so schwerwiegend sind, dass darin eine besondere Summierung von
LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine ungewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkung
gesehen werden kÃ¶nnte. Der KlÃ¤ger ist damit aus gesundheitlichen GrÃ¼nden
nicht an einer vollschichtigen ErwerbstÃ¤tigkeit mit TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes gehindert, auf die er angesichts seiner zuletzt in Deutschland
versicherungspflichtig ausgeÃ¼bten ErwerbstÃ¤tigkeit als ungelernter Arbeiter
zumutbar verwiesen werden kann.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut war daher
als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs.2 Nr.1
und 2 SGG nicht erfÃ¼llt sind.

Erstellt am: 08.10.2003
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https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/2.html
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